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BL Berglandwirtschaft
NL Naturschutz und Landschaftspflege
RA Raumplanung und nachhaltige Entwicklung
BS Bodenschutz
BW Bergwald
E Energie
VE Verkehr
T Tourismus

Anmerkung zu den Protokollen Verkehr und Tourismus:
alle Zielbestimmungen der Durchf¿hrungsprotokolle "Verkehr" und "Tourismus", welche die ºrtliche Raumplanung betreffen, wurden den deklaratorischen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5 des Leitfadens)

4 unmittelbar anwendbare und ¿berpr¿fbare Ziele aus dem Protokoll "Raumplanung und nachhaltige Entwicklung" ergeben einen Handlungsbedarf f¿r die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG Ä4 keiner Umweltpr¿fung zu unterziehen ist, sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbestimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterkapitel 
"Sonderbestimmungen - Bebauungsplan" aufgelistet und bei der Erstellung bzw.  nderung von Bebauungsplªnen zu ber¿cksichtigen.

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:
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1 Ausgangslage 

Das Projektgebiet befindet sich auf einer Seehöhe von rund 790 m und liegt damit in der tiefmontanen 

Stufe des Wuchsgebiets 3.2 Östliche Zwischenalpen Südteil. 

Der Oberwasserkanal der Pöls befindet sich westlich angrenzend an das Vorhabensgebiet und ist von 
diesem durch einen (Schotter-) Weg getrennt. 

Das Projektgebiet befindet sich im Geltungsbereich der Alpenkonvention. Nördwestlich liegt in rund 
850m Entfernung das Europaschutzgebiet Nr. 25 ĂPºlshof bei Pºlsñ (AT2223000). Das Vorhaben 

befindet sich im Lebensraumkorridor Nr. 36 Pöls. Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme von 

Flächen mit ökologischer Korridorfunktion (Lebensraumkorridore) unzulässig. Ausnahmen sind 

bei Aufrechterhaltung der Funktionalität durch Ausgleichsmaßnahmen zulässig (LGBl. 49/2010 

idgF §6). 

Die betroffene Fläche ist nicht als Vorrangzone laut der 52. Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 1. Juni 2023 (Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie 
ï Solarenergie) ausgewiesen.  

Gemäß Sapro-Verordnung Steiermark (LGBl. 49/2010 idgF) sind in § 5 Ausschlusszonen genannt. Bei 
den ggst. Flächen handelt es sich nicht um als Ausschlusszonen definierte Moore, Sümpfe und 
Quellfluren, Halbtrockenrasen und Trockenrasen sowie eiszeitlich entstandene Seen und Weiher 
einschließlich deren Umkreis bis zu 10m breiten landeinwärts gemessenen Geländestreifen. Um nicht 
in den Bereich einer Ausschlusszone zu gelangen müssen die Abstände von 10m ab 

Böschungsoberkante zum Oberwasserkanal im Zuge der Detailplanung eingehalten werden. Auch 
die anderen Kriterien bezüglich Ausschlusszonen treffen für diesen Bereich nicht zu. 

Zu beachten gilt weiters §6 Vorgaben für die örtliche Raumplanung (LGBl. 49/2010 idgF):  

Ă(1) Die Festlegung von Eignungszonen im örtlichen Entwicklungskonzept und die Ausweisung von 
Sondernutzungen im Freiland zur Errichtung von Energieerzeugungsanlagen aus Solarenergie mit einer 
Flächeninanspruchnahme von mehr als 10 ha, ausgenommen für Agri-Photovoltaikanlagen, ist 
unzulässig.ñ 
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Abbildung 1: Übersicht geplante Lage der PV-Anlage Heinzel Pöls (Datengrundlage: GIS Steiermark, 
Zugriff Dezember 2024) 

 

Abbildung 2: Übersicht geplante Lage der PV-Anlage Heinzel Pöls (Foto: Kofler Umweltmanagement 
ZT GmbH 2024) 
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